
Mitteilung nach § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG Über angehörte Stellen außerhalb der Landesverwalfung zum Gesetzentwurf „Sechstes
Gesetz zur Änderung des Thüringer HeHfaerufegesetees"

§ 5 Abs. 1 ThürBeteildoRG:
in der Beteiligtentransparenzdokumentation sind folgende in'formafionen -zu vermerken:
1. die Namen der natüriEchen und Juristischen Personen unter Angabe ihrer Organisafionsform,
2. die Geschäftaadresse Juristischer Personen sowie die Geschäfts- oder Dienstadresse natürlicher Personen: Wohnadressen natürficher Personen werden nur verfangt, wenn

keine andere Adresse vorliegt, und werden nicht veröffentlicht,
3. Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit der natörtichen oder juristischen Personen,
4. Zusammenfassung der wesentiicten Inhalte des Beitrags zum jeweiiägen Gesetzgebungsverfahren,
5. für den Fall einer HgeninrUative der ngtürtichen oder juristischen Person Angaben zu Anlass, Form und Inhalt der Eigeninitiative,
6. beteiligte Anwaltskanzieien haben ihren Auftraggeber zu benennen.

Mit Angabe der Informationen nach den Nummern 1 bis 6 haben dfe Beteiligten zu erkfären, ob sie ihre Zustimmung
zur VeröfFentiichung ihrer Beiträge im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens geben; auch öei ^BcfttveFöffen€ltehung
der Beiträge mangeis Zuslimmung werden cHe (nformationen entsprechend den Nummern 1 bis 6 als verpffiichtende
Euündestinformationen veröffentlicht.

Die Angaben geben dfe von den Beteiligten übermittelten Informationen wieder. Eine Gewähr für deren Richtigkeit kann von der Lanctesregierung
nicht übernommen werden.

Name und ggf. Organisationsform gem. Zi. 1:

UniversifätskHnikum Jena Ethikkommission

Adresse gem. 2i. 2:

Bachstr. 13. 07740 Jena

Tätigkeit gem. ZL 3:

Gem. § 1 der Satzung errichtet die Friedrich-
SchiHer-Universität Jena für eigene
Forschungsvorhaben, Forschungsvorhaben des
Universftätsklinikums Jena, koopenerenden
wissenschaftHchen Bnrichtungen sowie für
kiinische Prüfungen entsprechend dem Gesetz
über den Verkehr mit Arzneün'rtteln
(Arzneimfttefgesetz ~ AMG) und dem Gesetz Über
Medizinprodukte (Medizinproduktegesete- MPG)
eine eigene, unabhängige Ethikfcommission.

Die Ethikkommission hat die Aufgabe, die
_Fprscherin_nen und Forscher auf Antrag hinsEchtlich



der ethischen und rechtlichen Gesichtspunkte alter
geplanten und ihr zur Prüfung vorgeEegten
Forschung svorhsben am Menschen und
entnommeneft Köpermateriat sowie Vorhaben
epidem'iotog ischer Forschung mit
Personen bezogenen Daten zu beraten.

Zusammenfassung des Inhaltes gem. 2L 4:

Ergänzung um das Wort „mindestens" In § 17 a Abs. 4 S. 2 ThürHeiIBG, um mehr Mitgiiecter in die Ethlk-Kommtssion als bisher bestellen zu
können und insoweit der gestiegenen Anzahl der Antragsverfahren besser gerecht werden zu konnen-

Die Zustimmung zur Veroffenttichung des gesamten Beitrags gem. § 5 Abs. 1 3.2 im Internet

+ wird ertetit. ____D wird nicht erteilt (Zutreffendes bitte ankreuzen)


